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M A N A G E M E N TM A N A G E M E N T

Müssen wahlärztliche Leistungen 
des  Abschnitts E (Physikalisch-me-
dizinische Leistungen) der GOÄ in 
Gänze persönlich von einem Arzt 
erbracht werden, um berechnet wer-
den zu können?

Diese Auffassung vertritt eine 
private Krankenversicherung und 
erstattet wahlärztliche Leistungen 
dieses Abschnitts nicht mit der Be-
merkung, dass die Leistungen im 
konkreten Fall von nichtärztlichem 
Personal durchgeführt worden sei-
en und damit gemäß § 17 Absatz 1 
Satz 2 Krankenhausentgeltgesetz 
(KHEntgG) – „Diagnostische und 
therapeutische Leistungen dürfen 
als Wahlleistungen nur  gesondert 
berechnet werden, wenn … die Leis-
tungen von einem Arzt … erbracht 
werden“ – nicht berechnungsfähig 
seien.

Die Versicherung stützt sich dabei 
auf eine Passage des Urteils des 
OLG Oldenburg vom 14. Dezem-
ber 2011 (Az.: 5 U 183/11): …„Auch 
bezüglich der Nummer 507 (Anmer-
kung: GOÄ) ergibt sich die fehlende 
Abrechnungsfähigkeit unmittelbar 
aus dem Gesetz. Unter dieser Num-
mer werden krankengymnastische 
Behandlungen abgerechnet. Da die-
se von einem Physiotherapeuten ge-
leistet worden sind, können sie nach 
§ 17 Abs. 1 Satz 2 Krankenhausent-
geltgesetz nicht gesondert berechnet 
werden, denn danach sind Leistun-
gen, die nicht von einem Arzt … aus-
geführt werden, von vorneherein 
nicht abrechnungsfähig.“…

Diese Auslegung des § 17 Absatz 1 
Satz 2 KHEntgG vermag jedoch aus 
zwei Gründen nicht zu überzeugen. 

Zum einen verweist das KHEntgG 
in § 17 Absatz 3 Satz 7 zur Abrech-

nung wahlärztlicher Leistungen auf 
die GOÄ, in deren § 4 Absatz 2 die 
Abrechnung ärztlicher Leistungen, 
auch der wahlärztlichen Leistungen, 
folgendermaßen konkretisiert wird: 
„Der Arzt kann Gebühren nur für 
selbstständige ärztliche Leistungen 
berechnen, die er selbst erbracht 
hat oder die unter seiner Aufsicht 
nach fachlicher Weisung erbracht 
wurden (eigene Leistungen).“ …

Somit gelten als eigene Leistun-
gen eines Arztes auch Leistungen, 
die unter  seiner Aufsicht nach fach-
licher Weisung erbracht werden, die 
der Arzt also nicht persönlich in 
vollem Umfang erbringt.

Zum anderen widerspricht die Ur-
teilspassage den Urteilen des OLG 
Köln vom 25. August 2008 (Az.: 5 U 
243/07) und des OLG Celle vom 15. 
Juni 2015 (Az.: 1 U 98/14). 

Das OLG Köln hat die Berech-
nung vollständig delegierter ärztli-
cher Wahlleistungen verneint, gleich-
zeitig jedoch die Möglichkeit der 
Berechnung teilweise delegierter 
ärztlicher Wahlleistungen bestätigt: 
…„Dieses Ergebnis steht auch im 
Einklang mit § 4 Abs. 2 Satz 1, 3 
GOÄ. Auch danach sind nur selb-
ständige ärztliche Leistungen bere-
chenbar, die der Arzt selbst er-
bracht hat oder unter seiner Auf-
sicht nach fachlicher Weisung er-
bracht werden. Zwar kann auch ei-
ne ärztliche Leistung vorliegen, 
wenn im Rahmen einer diagnosti-
schen und therapeutischen ärztli-
chen Maßnahme Einzelverrichtun-
gen von nichtärztlichem Personal 
erbracht werden. Erforderlich ist 
dann aber stets die persönliche 
Überwachung, Anleitung und Kon-
trolle durch den Arzt. Die vollstän-

dige Delegation therapeutischer 
Leistungen an nichtärztliches Per-
sonal führt zum Verlust der Abrech-
nungsfähigkeit als wahlärztliche 
Leistung.“…

In gleicher Weise hat das OLG 
Celle entschieden. Es hat im kon-
kreten Fall zwar die stationär er-
brachten Leistungen des Abschnitts 
E der GOÄ aufgrund der fehlenden 
Qualifikation des Arztes (siehe un-
ten) als nicht berechnungsfähig be-
urteilt, jedoch ebenfalls bestätigt, 
dass de legierte stationäre Leistun-
gen des Abschnitts E der GOÄ 
 unter bestimmten  Voraussetzungen 
als ärztliche Leistungen berech-
nungsfähig sind: …„Die abgerech-
neten Großmassagen fallen unter 
den Abschnitt E des Gebührenver-
zeichnisses. Sie sind nicht vom 
Wahlarzt oder dessen ständigen 
ärztlichen Vertreter persönlich er-
bracht worden und gelten daher 
gemäß § 4 Absatz 2 Satz 4 GOÄ 
nur dann als eigene wahlärztli-
che Leistungen, wenn der Wahl-
arzt oder dessen ständige ärztliche 
Vertretung durch die Zusatzbe-
zeichnung <Physikalische Thera-
pie> oder die Gebietsbezeichnung 
<Facharzt für Physikalische und 
Rehabilitative Medizin> qualifi-
ziert ist.“…

Ergänzt sei noch, dass gemäß § 4 
Absatz 2 Satz 4 GOÄ nicht durch 
den Wahlarzt oder dessen ständigen 
ärztlichen Vertreter persönlich er-
brachte Leistungen des Abschnitts E 
der GOÄ nur berechnungsfähig 
sind, wenn sie, neben einer der vor-
genannten erforderlichen ärztlichen 
Qualifikation, nach fachlicher Wei-
sung unter deren Aufsicht erbracht 
werden. Dr. med. Stefan Gorlas

GOÄ-RATGEBER

Zur Abrechnung wahlärztlicher Leistungen des 
 Abschnitts E GOÄ – Krankenhausentgeltgesetz und 
 Gebührenordnung für Ärzte 
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Das Verordnungsformular für die 
häusliche Krankenpflege wird an-
wenderfreundlicher. Ab 1. Oktober 
2017 gibt es einen geänderten Vor-
druck, auf dem Vertragsärzte Maß-
nahmen der häuslichen Kranken-
pflege und die vor einem Jahr ein-
geführte Unterstützungspflege ver-
ordnen können. Zuvor hatten Ärzte 
wiederholt darauf hingewiesen, 
dass das Ausfüllen Probleme berei-
tet und zu zeitaufwändigen Nach-
fragen von Krankenkassen und 
Pflegediensten führt.

Das neue Formular ist klarer 
strukturiert. Abgefragt werden nur 
noch Informationen, die für die 
Durchführung der Leistungen erfor-
derlich sind. Felder für leistungs-
rechtliche Angaben, die ausschließ-
lich die Krankenkassen für ihre 
Entscheidung benötigen, ob dem 
Versicherten die Leistung zusteht 
oder nicht, wurden größtenteils ge-
strichen. So ist eine gesonderte Be-

VERORDNUNG

Neues Formular für häusliche Krankenpflege

gründung bei einer Verordnungs-
dauer von über 14 Tagen künftig 
nicht mehr notwendig.

Zudem bildet das neue Formular 
die Versorgungsrealität besser ab: 
So werden Leistungen wie Medika-
mentengabe, Blutzuckermessung, 
Kompressionsbehandlung oder 
Wundversorgung gezielt und in der 
Reihenfolge abgefragt, wie sie in 
der Praxis am häufigsten vorkom-
men. Leistungen, die nur in Aus-

nahmefällen vorkommen, können 
unter „Sonstige Maßnahmen“ auf 
Freitextfeldern angegeben werden.

Neu ist ein Ankreuzfeld für die 
Unterstützungspflege, die am 1. Ja-
nuar 2016 in den Leistungskatalog 
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung aufgenommen wurde. Sie ist 
wegen schwerer Krankheit oder 
akuter Verschlimmerung einer 
Krankheit, insbesondere nach ei-
nem Krankenhausaufenthalt, nach 
einer ambulanten Operation oder 
nach einer ambulanten Kranken-
hausbehandlung, soweit keine Pfle-
gebedürftigkeit nach dem SGB XI 
vorliegt, verordnungsfähig.

Alte Vordrucke dürfen ab dem 1. 
Oktober nicht mehr verwendet wer-
den. Das neue Muster 12 ist dann 
auch in den Praxisverwaltungssys-
temen hinterlegt und kann am 
Rechner ausgefüllt oder per Blan-
koformularbedruckung erzeugt 
werden. EB

Das neue Formu-
lar soll dazu  
beitragen, dass die 
Abläufe bei der Ver-
ordnung von Pflege 
vereinfacht werden. 
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